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 Veröffentlicht am 27.09.2007

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

GuKG 1997 §32 Abs8;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Ergänzungsprüfungen nach § 32 Abs. 8 GuKG 1997 können nur unter der Voraussetzung vorgeschrieben werden, dass

es sich um eine in Österreich staatlich anerkannte und nostri9zierbare Ausbildung handelt. (Hier: Da es für den Beruf

der "Altenp@egerin im gehobenen Dienst", auf den sich der Antrag der B9n ausdrücklich bezogen hat, in Österreich

keine gesetzliche Grundlage gibt, kann auch die Vorschreibung von Ergänzungsprüfungen nicht zum gewünschten

Ergebnis führen.)

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Parteienrechte und

Beschwerdelegitimation Verwaltungsverfahren Mangelnde Rechtsverletzung Beschwerdelegitimation verneint

keineBESCHWERDELEGITIMATION
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